
 

 

E N T W U R F 
 
 

Beteiligungsbericht 2021 
 
 

1. Vorbemerkungen 
 
Zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner haben Kommunen nach § 117 GO NRW 
in der aktuellen Fassung jährlich einen Bericht über ihre wirtschaftliche und nicht 
wirtschaftliche Betätigung zu erstellen, unabhängig davon, ob verselbstständigte 
Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis angehören. 
Aufgabe des Beteiligungsberichtes ist es, durch die Auflistung aller notwendigen 
Informationen über Beteiligungen der Gemeinde sowohl die Vermögensverhältnisse der 
Gemeinde als auch die Strukturen der Unternehmen transparenter zu machen. 
Aus diesem Grund muss der Bericht eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen 
unter der Angabe der prozentualen Höhe der Anteile an jeder Beteiligung enthalten. 
Der Bericht nach § 117 GO NRW i.V.m. § 53 Kommunalhaushaltsverordnung NRW 
(KomHVO NRW) ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses 
fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen. 
Der Beteiligungsbericht 2021 stellt die Beteiligungsverhältnisse im Jahr 2021 bezogen auf 
den Stichtag 31.12.2019 dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Borgholzhausen  
 

 
 

Stadt 
Borgholzhausen

Eigenbetrieb 
Wasserwerk 

(100%)

eigenbetriebsähnl. 
Einrichtung 

Abwasserbeseitigung 
(100%)

Zweckverband 
Gewerbe‐ u. 

Industriegebiet B/V 
(50%)

Zweckverband VHS 
Ravensberg (10,65%)

Zweckverband 
Infokom Gütersloh 

(2,703%)

Kreiswohnstättenge‐
nossenschaft Halle 
(Westf.) eG  (0,33%)

pro Wirtschaft GT 
GmbH (0,60%)

Lokalfunk Kreis 
Gütersloh  (0,33%)



 

 

2. Beteiligungen der Stadt Borgholzhausen  
 
 
Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Borgholzhausen  
 
Betrieb:    Wasserwerk der Stadt Borgholzhausen 
 
Sitz:     Borgholzhausen 
 
Rechtsform:  Öffentliche Einrichtung im Sinne des § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO 

NRW, geführt nach den §§ 107 Abs. 2 und 114 GO NRW als 
Eigenbetrieb der Stadt Borgholzhausen. 

 
Betriebssatzung:   Betriebssatzung der Stadt Borgholzhausen für den Eigenbetrieb           
                                              Wasserwerk Stadt Borgholzhausen vom 19.12.2011  

 
Gegenstand   Versorgung mit Wasser auf dem Gebiet der Stadt  
Betriebes:    Borgholzhausen und alle den Betriebszweck fördernden  
    Geschäfte. 
 
Geschäftsjahr:   Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
Stammkapital:  Das Stammkapital beträgt 235.000,00 € und wird zu 100 % von 

der Stadt Borgholzhausen getragen. 
 
Betriebsleitung:   Bürgermeister Dirk Speckmann  
 
Betriebsausschuss:  Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Borgholzhausen 

für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen der 
§§ 114 Abs. 3 GO NRW und 5 EigVO NRW gewählt. 

 

 
 
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen  
 
Betrieb:    Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung 

der Stadt Borgholzhausen 
 

Sitz:     Borgholzhausen 
 
Rechtsform:  Öffentliche Einrichtung im Sinne des § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO 

NRW, geführt nach den §§ 107 Abs. 2 und 114 GO NRW als 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Borgholzhausen. 

 
Betriebssatzung:   Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung       
                                              Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen vom   
                                              19.12.2011 
 
Gegenstand Beseitigung des auf dem Gebiet der Stadt Borgholzhausen 
des Betriebes:  anfallenden Abwassers nach § 53 Landeswassergesetz NW 

einschließlich Bau,  Betrieb und Unterhaltung der dazu 
notwendigen Anlagen sowie alle diesen Zweck fördernden 
Maßnahmen. 

 
Geschäftsjahr:   Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 



 

 

 
Stammkapital:  Das Stammkapital beträgt 1.050.000,00 € und wird zu 100 % 

von der Stadt Borgholzhausen getragen. 
 
Betriebsleitung:   Bürgermeister Dirk Speckmann  
 
Betriebsausschuss:  Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Borgholzhausen 

für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen der 
§§ 114 Abs. 3 GO NRW und 5 EigVO NRW gewählt. 

 

 

Zweckverband Gewerbe- u. Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold 
 
Betrieb:    Zweckverband Gewerbe- u. Industriegebiet Borgholzhausen/ 

Versmold 
 

Sitz:     Borgholzhausen 
 
Rechtsform:    Der Zweckverband ist gemäß § 5 Abs. 1 GkG eine Körperschaft 

öffentlichen Rechts. 
 

Zweckverbands- 
satzung:   Satzung des Zweckverbandes Gewerbe- u. Industriegebiet 

Borgholzhausen/Versmold vom 15.12.2000, geändert durch  
Satzung vom 11.05.2016 
 

Aufgaben des 
Zweckverbandes:   Verbindliche Bauleitplanung für das gemeinsame Gewerbe- und 

Industriegebiet sowie die Erschließung des Gebietes. 
Förderung der Ansiedlung von Gewerbe- u. Industriebetrieben 
durch Bodenordnungsmaßnahmen, durch Mithilfe bei der 
Grundstücksbeschaffung und durch geeignete sonstige 
Verwaltungshilfe. 
Im Rahmen seiner Aufgaben kann sich der Zweckverband 
anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder 
solche Unternehmen errichten. 

 
Haushaltsjahr:   Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

Betriebskosten und 
Kapitalumlage:   Die Aufwendungen des Verbandes werden, soweit sie nicht  

durch Erträge gedeckt werden, durch Umlage finanziert. 
Die danach zu erhebende Umlage wird durch die 
Mitgliedsgemeinden je zur Hälfte erbracht. 

 
Verbandsvorsteher:   Dirk Speckmann, Borgholzhausen 
 
Verbandsversammlung: Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der 

Verbandsmitglieder. Die Verbandsmitglieder, die Städte 
Borgholzhausen und Versmold, entsenden jeweils acht 
Vertreter. Die Vertreter der Verbandsversammlung werden 
durch die Vertretungskörperschaften der Verbandsmitglieder für 
deren Wahlzeit aus ihrer Mitte oder aus den Dienstkräften der 
Verbandsmitglieder bestellt. 

 



 

 

Der Verbandsversammlung gehören zurzeit folgende Mitglieder 
an: 
- Michael Meyer-Hermann, Vorsitzender, Stadt Versmold 
- Dirk Speckmann, zugl. Verbandsvorsteher, Stadt 

Borgholzhausen,  
- Silke Koch, Stellv. Vorsitzende, Stadt Borgholzhausen 
- Harald Meierarnd, Stadt Borgholzhausen 
- Helmut Lepper, Stadt Borgholzhausen 
- Rolf Westmeyer, Stadt Borgholzhausen 
- Dieter Rerucha, Stadt Borgholzhausen 
- Heinz-Hermann Schulte, Stadt Borgholzhausen 
- Heidrun Kleinehagenbrock-Koster, Stadt 

Borgholzhausen 
- Torsten Gronau, Stadt Versmold 
- Liane Fülling, Stadt Versmold 
- Marianne Kampwerth Versmold 
- Heiner Kamp, Stadt Versmold 
- Patrick Schlüter, Stadt Versmold 
- Ulrich Wesolowski, Stadt Versmold 
- Benjamin Wegenk Stadt Versmold 

 
 
Finanzbeziehungen 
mit Stadt Borgholzhausen:  Verbandsumlage 
 

 

Volkshochschule Ravensberg 
 
Betrieb:    Volkshochschule Ravensberg 
 
Sitz:     Halle (Westf.) 
 
Rechtsform:   Der Zweckverband ist gemäß § 5 Abs. 1 GkG eine Körperschaft 

öffentlichen Rechts. Mitglieder sind die Städte Borgholzhausen, 
Halle, Versmold, Werther und die Gemeinde Steinhagen. 
 

Zweckverbandssatzung:  Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Ravensberg 
vom 05.03.1976 

Aufgaben des 
Zweckverbandes:  Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach 

Beendigung einer ersten Bildungsphase. Die Volkshochschule 
arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral. 

 
Haushaltsjahr:   Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
Beteiligungsverhältnis: Die Beteiligung der Stadt Borgholzhausen beträgt 
    21.701,96 € (10,65 %). 
 
 
Organe:   Verbandsversammlung, Verbandsvorsteher 
 
Verbandsvorsteher:   Dirk Speckmann, Borgholzhausen 
 
Verbandsversammlung:  Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der 

Verbandsmitglieder. 



 

 

Der Verbandsversammlung gehören zurzeit von der Stadt 
Borgholzhausen folgende Mitglieder an: 
- Ralf Vieweg (Vertreter: Manfred Warias) 
- Arnold Weßling (Vertreter: Jan Brüggeshemke) 
- Dieter Rerucha (Vertreter: Harald Meierarnd)  

 
Finanzbeziehungen 
mit Stadt Borgholzhausen:  Verbandsumlage 
 

 

Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG 
 
Firma:     Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG. 
 
Sitz:     Halle (Westf.) 
 
Rechtsform:    eingetragene Genossenschaft 
 
Gegenstand des 
Betriebes:  Gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung 

der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann 
dazu Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen 
bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. 

 
Beteiligungsverhältnis: 8.640,00 € (54 Geschäftsanteile zu je 160,00 €, gezeichnetes 

Kapital insgesamt am 31.12.2018 = 2.552.728,25 €   
Stadtanteil = 0,30 %)  

 
Organe der 
Genossenschaft:   Vorstand, Aufsichtsrat, Mitgliederversammlung 
 
Vorstand:    Sven Eisele, Heinrich Brameyer 
 
Aufsichtsrat:    Elke-Maria Hardieck (Aufsichtsratsvorsitzende) 

div. Mitglieder 
 

Mitgliederversammlung: div. Mitglieder 
 
Finanzbeziehungen 
mit Stadt Borgholzhausen:  Dividende 

 

pro Wirtschaft GT GmbH 
 
Firma:     pro Wirtschaft GT GmbH 
 
Sitz:     Gütersloh 
 
Rechtsform:    Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
 
 
 
Gegenstand des 



 

 

Betriebes:  Gegenstand des Unternehmens ist die Gestaltung und 
Begleitung des Strukturwandels im Kreis Gütersloh durch 
Maßnahmen der indirekten Wirtschaftsförderung mit dem Ziel, 
bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue Arbeitsplätze zu 
schaffen. 

 
Beteiligungsverhältnis: Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 €. Die Stadt 

Borgholzhausen ist hieran mit 968,92 € beteiligt. Sie ist zu 
Nachschüssen nicht verpflichtet. 
 

Geschäftsführung:   Albrecht Pförtner 
 
Gesellschafterversammlung: Dirk Speckmann (Vertreter: Ralf Vieweg) 

für die Stadt Borgholzhausen; 
div. Mitglieder 
 

Finanzbeziehungen mit  
Stadt Borgholzhausen:  Die Stadt Borgholzhausen zahlt keine Gesellschafterzuschüsse, 

ist aber indirekt über die Kreisumlage an dem Gesellschafter-
zuschuss beteiligt. 

 
 
Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh 
 
Firma:     Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh 
 
Sitz:     Gütersloh 
 
Gegenstand des 
Betriebes:  Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im 

Wege der Unterbeteiligung an dem vom Kreis Gütersloh 
gehaltenen Anteil am Stammkapital der „Radio Gütersloh 
Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG“. Im Wege der 
Unterbeteiligung werden die kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden an dem Stammkapital des Kreises zur Hälfte 
beteiligt. 

 
Beteiligungsverhältnis:  Der Anteil des Kreises Gütersloh am Stammkapital der "Radio  
    Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co KG" in 

Höhe von 520.000 € beträgt 25 % = 130.000 €. Hieran 
sind die Gemeinden im Wege der Unterbeteiligung zu 50%  
= 65.000 € beteiligt. Der Anteil der Stadt Borgholzhausen 
beträgt 1.700 € oder 0,33 %. 

 

Organe:    Geschäftsführung der Unterbeteiligung,  
Gesellschafterversammlung der Unterbeteiligung 
 

Geschäftsführung 
der Unterbeteiligung:   Kreis Gütersloh 
 
Gesellschafterversammlung: Dirk Speckmann (Vertreter: Ralf Vieweg), 

Arnold Weßling (Vertreter: Dieter Rerucha) 
für die Stadt Borgholzhausen; 
div. Mitglieder 
 

Finanzbeziehungen 



 

 

mit Stadt Borgholzhausen:  Ausschüttung des Vorjahresgewinnes 
 
 
Zweckverband Infokom Gütersloh 
 
Firma:     Zweckverband Infokom Gütersloh 
 
Sitz:     Gütersloh 
 
Rechtsform:  Der Zweckverband für kommunale Informations- u. 

Kommunikationstechnik ist gemäß § 5 Abs. 1 GkG eine 
Körperschaft öffentlichen Rechts. Mitglieder sind die Städte 
Borgholzhausen, Gütersloh, Halle (Westf.), Harsewinkel, 
Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloss Holte-Stukenbrock, 
Verl, Versmold, Werther, die Gemeinden Herzebrock-Clarholz, 
Langenberg und Steinhagen und der Kreis Gütersloh. 

 
 

Aufgaben des 
Zweckverbandes:   Der Zweckverband hat das Ziel den Verbandsmitgliedern die im 

Rahmen der Informations- u. Kommunikationstechnik 
erforderlichen 
Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- u. 
Hardware-verbund zu erbringen. Hierbei ist die 
Organisationshoheit des 
einzelnen Verbandsmitgliedes unter Berücksichtigung der 
wechselnden Informationsbeziehungen sowie wirtschaftlicher u. 
technischer Gegebenheiten besonders zu beachten. 

 
Beteiligungsverhältnis: Die Beteiligung der Stadt Borgholzhausen beträgt 
    6.731,00 €.  
 
Organe:    Verbandsversammlung, der/die Verbandsvorsteher/  

Verbandsvorsteherin und der Verwaltungsausschuss 
 

Geschäftsführung:   Andreas Poppenborg 
 
Verbandsvorsteher:   Sven-Georg Adenauer 
 
Verwaltungsausschuss: Sven-Georg Adenauer, Vorsitzender 

weiterhin als Mitglieder die Bürgermeister der Verbands- 
mitglieder 
 
 
 

 

Verbandsversammlung:  Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der 
Verbandsmitglieder. 
Der Verbandsversammlung gehören zurzeit von der Stadt 
Borgholzhausen folgende Mitglieder an: 
- Dirk Speckmann (Vertreterin: Elke Hartmann) 
 
 
 
 
 



 

 

Finanzbeziehungen 
mit Stadt Borgholzhausen:  Verbandsumlage 
 
 
 
 
 
Borgholzhausen, den 09.11.2020 
 
 
Dirk Speckmann 
Stadt Borgholzhausen 
 


